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MEXIKO 

 
 
Mexiko und die Menschenrechte bilden einen schwierigen und widersprüchlichen 
Themenkomplex. Anlässlich ihres Besuchs im Rahmen einer High Level Mission 
bemerkte Irene Khan, die Generalsekretärin von Amnesty International, im August 
2007: „Mexiko hat eine zweigleisige Annäherung an das Thema Menschenrechte 
gewählt. Auf internationaler Ebene glänzt es, während es im eigenen Land bei der 
wirksamen Durchsetzung der Menschenrechte für alle Mexikaner scheitert.“ 
Mexiko hat fast alle internationalen Menschenrechtsabkommen unterzeichnet. 
Während der Amtszeit unter Präsident Vicente Fox (2000-2006) wurde – zumindest 
zeitweise – eine Menschenrechtsbeauftragte der Regierung ernannt, und im ersten 
Jahr des Mitte 2006 neu geschaffenen UN-Menschenrechtsrates hatte Mexiko den 
Vorsitz inne. Das Außenministerium gibt über seine Generaldirektion für 
Menschenrechtsfragen fast täglich Bulletins zur Menschenrechtspolitik heraus, die 
über die mexikanischen Botschaften in aller Welt verbreitet werden. So kann der 
Staat international sein Image in Menschenrechtsfragen pflegen. 
Nach innen veränderte sich hingegen wenig, und auch seit dem Amtsantritt von 
Präsident Felipe Calderón (Dez. 2006) ist die Menschenrechtslage nicht besser, 
teilweise sogar schlechter geworden. Die neue Regierung hat sich bisher nicht sehr 
prononciert zum Thema Menschenrechtsverletzungen geäußert. Fragen der 
öffentlichen Sicherheit stehen im Vordergrund. Das Militär wird zunehmend zur 
Lösung innenpolitischer Krisen eingesetzt, ohne dass Problembereiche wie z.B. 
Drogenanbau und -handel auch nur ansatzweise einer Lösung näher gebracht 
worden wären. Dabei werden dem Militär schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Erschreckend sind auch die zunehmende 
Kriminalisierung sozialer Bewegungen und die Repression gegen diese. In den 
meisten Fällen bleiben die Täter straffrei.  
Wenn in Strafrechtsprozessen der Rechtsrahmen vor nationalen Gerichten durch alle 
Instanzen ausgeschöpft wurde, wenden sich Kläger vermehrt an die  
Interamerikanische Menschenrechtskommission. Dort liegen diese Fälle teilweise 
Jahre lang, bevor sie evtl. vor den Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof 
gebracht werden. Gleichzeitig erscheinen öffentliche Aufrufe des 
Verteidigungsministeriums, Betroffene sollten von Militärs begangene 
Menschenrechtsverletzungen anzeigen.  
Ungeachtet solch vordergründiger PR-Maßnahmen und bei aller Kritik an den 
herrschenden Verhältnissen rät Amnesty International dennoch, nicht alles über 
einen Kamm zu scheren. Bei einzelnen Politikern in Schlüsselpositionen der 
Regierung und im Parlament seien Veränderungen in der Wahrnehmung der 
Menschenrechtsproblematik und dem Bemühen um ein Nationales 
Menschenrechtsprogramm zu erkennen. Mit diesen Vertretern müsse man 
zusammenarbeiten. 
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Justizreform 
 
Anfang März 2008 wurde im Senat eine Staats- und Justizreform verabschiedet, die 
sowohl im Strafrecht als auch in der Strafprozessordnung eine Reihe von positiven 
Veränderungen bringen soll. Amnesty International hat diesen Reformprozess seit 
Jahren begleitet, bis zuletzt Kritik an den Reformentwürfen geltend gemacht und 
diese allen Parlamentariern zugeleitet. Im Wesentlichen ging es darum 
durchzusetzen, dass Mexikos internationale Verpflichtungen von allen Behörden 
respektiert werden und dass Eingriffe der Bundesbehörden in bundesstaatliche 
Jurisdiktionen möglich werden, wenn diese Menschenrechte verletzen. So sollen in 
Zukunft die Unschuldsvermutung gelten und alle von der Staatsanwaltschaft 
gesammelten Beweise effektiv geprüft werden. Es soll mündliche Verhandlungen 
geben (bisher wurde i.d.R. aufgrund der Aktenlage geurteilt, wobei Geständnisse 
häufig erpresst waren) und es sollen nur Aussagen als Beweise zugelassen werden, 
die vor einem Richter im Beisein eines Verteidigers gemacht wurden. Auch 
unangemeldete Hausdurchsuchungen durch Polizei- oder Militärangehörige sind in 
Zukunft nicht mehr erlaubt. 
Unberücksichtigt blieb dagegen eine Forderung von AI, die Möglichkeit des sog. 
arraigo verfassungsmäßig nicht festzuschreiben. Diese Form vorbeugender 
Festnahme durch die Strafermittlungsbehörde (Ministerio Público) ist von 
internationalen Menschenrechtsorganisationen wie der Arbeitsgruppe für willkürliche 
Inhaftierungen und dem Antifolter-Komitee als willkürlich bezeichnet worden und 
sollte nach ihrer Auffassung abgeschafft werden. AI hatte argumentiert, dass die 
Tatsache, den arraigo auf Fälle des organisierten Verbrechens zu beschränken, 
weder an ihrer Natur etwas ändere noch daran, dass es sich dabei um eine 
schwerwiegende Menschenrechtsverletzung handele. Laut AI hat die 
Generalstaatsanwaltschaft zwischen 2005 und 2007 727 Personen vorbeugend in 
Haft genommen. Darüber hinaus sei es besorgniserregend, dass das Ministerio 
Público in den 32 Bundesstaaten diese Form der Inhaftierung weiterhin anwenden 
könne, solange der Reformprozess andauere. 
Der Reformentwurf wurde zur Beschlussfassung an die Parlamente der 
Bundesstaaten weitergeleitet. Wenn mehr als die Hälfte von ihnen (also 16) dem 
Gesetzgebungsverfahren zustimmt, tritt die Justizreform mit einer achtjährigen 
Übergangsfrist in Kraft. 
 
Drogenökonomie und öffentliche (Un)Sicherheit 
 
Mit der Zerschlagung der großen kolumbianischen Drogenkartelle in den 1990er 
Jahren ist die Drogenökonomie in Mexiko zum Sicherheitsfaktor Nummer eins 
geworden. Heute ist Mexiko unter den Drogenkartellen so umkämpft, weil es der 
wichtigste Umschlagsplatz für Kokainlieferungen in die Vereinigten Staaten ist. Nach 
Erkenntnissen der US-Drogenfahnder kommen 90 Prozent des in den USA 
konsumierten Kokains über den südlichen Nachbarn ins Land. Der Konflikt zwischen 
dem Organisierten Verbrechen und dem mexikanischen Staat hat eine neue Stufe 
erreicht. Die mächtige Rauschgiftmafia bedroht die Bundesregierung direkt. 
Präsident Calderón schickte seit Dezember 2006 mehr als zehntausend Soldaten 
und Bundespolizisten in die besonders von der Rauschgiftkriminalität gebeutelten 
Bundesstaaten und lieferte 15 führende Drogenbosse in die USA aus. Ob der 
„Kreuzzug“ gegen die Organisierte Kriminalität auf diese Weise gewonnen werden 
kann, ist völlig offen. Ein Jahr nach Proklamation der neuen Sicherheitsdoktrin sind 
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